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Amtlich Adlkofen 
 
Widmung einer Ortsstraße 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.01.2026 folgende Widmung 
beschlossen: 
 
Die im Landkreis Landshut, Gemeindegebiet Adlkofen gelegene Stichstraße zur 
Bgm.-Hofbauer Straße „Zufahrt zu Hausnummern 6 – 8“ wird mit Wirkung vom 
15.01.2026 für den öffentlichen Verkehr gewidmet.   
Die gewidmete Fläche beginnt am Anfangspunkt (km 0,000): Einmündung in die 
Ortsstraße „Bgm.-Hofbauer-Straße“ und endet am Endpunkt (km 0,003) Nordostecke 
Flurnummer 85/6 Gemarkung Adlkofen.  
 
Die gewidmete Fläche umfasst die Flurnummer 85/6 Gemarkung Adlkofen auf einer 
Breite von 11 m. 
 
Lageplan der gewimdeten Fläche (rot markiert): 
 

 
 
Als Träger der Straßenbaulast wird auf der gesamten Straßenlänge bestimmt: 
Gemeinde Adlkofen 
 
Die Übergabe für den öffentlichen Verkehr soll erfolgen zum 15.01.2026. 
 
Die Widmungsunterlagen können während der Öffnungszeiten im Rathaus der 
Gemeinde Adlkofen, Zimmer 14, Hauptstr. 18, 84166 Adlkofen, eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg. Die Klageerhebung kann schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form erfolgen.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen können Sie der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) entnehmen. 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Adlkofen, 13.01.2026  
gez. 
 
Rosa Maria Maurer 
1. Bürgermeisterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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